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Landeshauptstadt Stuttgart 
Referat Allgemeine Verwaltung, Kultur und Recht 
GZ: AKR 0579-5 

GRDrs 820/2023 
      
 

Stuttgart, 29.11.2023 

Stellenplan 2024/2025 
Schaffung von Stellen, Veränderung von Stellenvermerken sowie 
Schaffung und Veränderung von Ermächtigungen zur Einstellung von 
Personal außerhalb des Stellenplans im Geschäftskreis II - Referat 
Wirtschaft, Finanzen und Beteiligungen 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Verwaltungsausschuss 
Gemeinderat 
      

Beratung 
Beschlussfassung 
      

nicht öffentlich 
öffentlich 
      

06.12.2023 
14.12.2023 
      

      

Beschlussantrag 

 
Zum Stellenplan 2024 werden 
 
1. im Teilstellenplan der Stadtkämmerei 

 
- 7,80 Stellen geschaffen (vgl. Anlagen 1 bis 8), sowie 
 
- die Stellenvermerke an 4,00 Stellen verändert (vgl. Anlagen 9 und 10), 
 

2. im Teilstellenplan des Liegenschaftsamtes 
 
- 6,40 Stellen geschaffen (vgl. Anlagen 11 bis 15), und  
 
- die Stellenvermerke an 6,10 Stellen verändert (vgl. Anlagen 27 bis 29), 
 

3. beim Liegenschaftsamt  
 
- neue Ermächtigungen zur Einstellung von Personal außerhalb des Stellenplans 
  im Umfang von 5,00 VZK neu eingerichtet (vgl. Anlagen 16, 17, 20 und 26) sowie 
 
- bestehende Ermächtigungen zur Einstellung von Personal außerhalb des  
  Stellenplans im Umfang von 8,50 VZK verlängert (vgl. Anlagen 18 und 19 sowie 
  21 bis 25). 
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Kurzfassung der Begründung

Auf die ausführlichen Begründungen in den Anlagen 1 bis 29 wird verwiesen. 

Finanzielle Auswirkungen 

Ab dem Haushalt 2024 fallen zusätzliche Personalkosten in Höhe von rund 1,2 Mio. 
€/Jahr an. Davon sind, bezogen auf den Gesamthaushalt, ca. 992.000 €/Jahr kostenwirk-
sam.  
 

Klimarelevanz 

Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf den Klimaschutz. 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

Referat WFB hat die Vorlage mitgezeichnet. 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

- 

Erledigte Anfragen/Anträge: 
- 

 
Dr. Fabian Mayer 
Erster Bürgermeister 

Anlagen 
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